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Anwendung des SHG bei Ausweisung aus einer Wohnung 

Sehr geehrter Herr Präsident 

Ich habe von Ihrem in französischer Sprache abgefassten Brief vom 15. Juli 2004 in der obigen 
Sache Kenntnis genommen und danke Ihnen. 

Eine der Grundlagen für die Sozialhilfe ist vor allem der Artikel 12 der Bundesverfassung. Dieser 
verpflichtet die Kantone, jeder Person, die sich in Not befindet, ein Dach über dem Kopf, 
Nahrung, Kleidung sowie die medizinische Versorgung sicherzustellen. Natürlich wurde dieses 
Grundrecht vom SHG sowie von den Empfehlungen der Schweizerischen Konferenz für 
Sozialhilfe (SKOS) aufgenommen.  

Die Organisation der Sozialhilfe im Kanton Freiburg (s. 2. Kapitel, Art. 15, 16 und 18 SHG) hat 
zum einen die Sozialhilfeaufgaben an die regionalen Sozialdienste übertragen, zum anderen hat 
sie zu diesem Zweck die Errichtung eines professionellen Sozialdienstes vorgeschrieben. 

Wenn eine Familie oder ein/e Bürger/in sich infolge einer regelrechten Wohnungsausweisung 
oder aus einem anderen Grund auf der Strasse befindet, ist es demzufolge die Pflicht und 
Verantwortung des jeweiligen regionalen Sozialdienstes, den Betroffenen in Wahrung von Artikel 
12 der Bundesverfassung und des SHG zu Hilfe zu kommen. Aufgrund der Organisation des 
SHG ist es somit nicht an der Wohngemeinde, diese Aufgabe der Anwendung von Artikel 12 der 
Bundesverfassung und des SHG wahrzunehmen, wobei  natürlich präzisiert sei, dass eine 
Zusammenarbeit mit dieser Gemeinde für die Regelung des Falls von Vorteil sein kann. 

Für weitere Auskünfte stehe ich gern zur Verfügung, und im Bewusstsein der Schwierigkeit, die 
solche Probleme in der Praxis bereiten, verbleibe ich mit freundlichen Grüssen. 

François Mollard 
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